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I.

20020
Bestimmungen über die Vertretung
des Landes Nordrhein-Westfalen im

Geschäftsbereich des Finanzministeriums
(Vertretungsordnung FM NRW)

RdErl. d. Finanzministeriums v. 9. 5. 2012

Das Land Nordrhein-Westfalen wird, soweit nicht durch 
Gesetz oder Rechtsverordnung etwas anderes bestimmt 
ist, im Geschäftsbereich des Finanzministeriums nach 
Maßgabe dieses Erlasses vertreten.

Eine zur Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen 
berufene Dienststelle wird durch ihre Leitung vertreten.

1
Vertretung

1.1
Vertretung in gerichtlichen Verfahren

In Rechtsstreitigkeiten und sonstigen gerichtlichen Ver-
fahren (z. B. Mahn-, Zwangsvollstreckungs-, Insolvenz-
verfahren, Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit) 
sind zur Aktiv- und Passivvertretung des Landes berufen

–  das Finanzministerium, 

  soweit nicht die nachstehend genannten Dienststellen 
vertretungsbefugt sind,

–  das Landesamt für Besoldung und Versorgung

  für seinen Geschäftsbereich,

–  die Oberfi nanzdirektionen 

  für ihren Geschäftsbereich einschließlich der Angele-
genheiten der zu ihrem jeweiligen Bezirk gehörenden 
Finanzämter, soweit diese nicht selbst vertretungsbe-
fugt sind,

–  die Bezirksregierungen 

  für ihren Geschäftsbereich (Verwaltung von Liegen-
schaften, mit Ausnahme solcher, die dem Bau- und 
Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfa-
len zugeordnet sind, und sonstigem Landesvermögen 
– Fiskalvermögen –, personelle und sachliche Angele-
genheiten der Landeskasse Düsseldorf bei der Be-
zirksregierung Düsseldorf),

–  das Landesamt für Personaleinsatzmanagement

  für seinen Geschäftsbereich,

–  die Finanzämter

  für Verfahren im Rahmen der von ihnen gemäß § 17 
Abs. 2 und 4 des Finanzverwaltungsgesetzes wahrzu-
nehmenden Aufgaben mit Ausnahme von Schadens-
ersatzprozessen,

–  die Fachhochschule für Finanzen

  für ihren Geschäftsbereich,

–  die Landesfi nanzschule Nordrhein-Westfalen
für ihren Geschäftsbereich,

–  die Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung des 
Landes Nordrhein-Westfalen

  für ihren Geschäftsbereich

und

–  das Rechenzentrum der Finanzverwaltung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen

  für seinen Geschäftsbereich.

1.2
Vertretung in Verwaltungsverfahren

Ist das Land in Verfahren vor Verwaltungsbehörden Be-
teiligter, wird es durch die Dienststelle vertreten, zu de-
ren Geschäftsbereich die dem Verfahren zugrunde lie-
gende Angelegenheit gehört.

1.3
Drittschuldnervertretung

Bei der Entgegennahme von Abtretungserklärungen, Pfän-
dungs- und Überweisungsbeschlüssen, Pfändungsverfügun-
gen (z. B. nach § 309 AO, § 40 VwVG NRW) und Benachrich-
tigungen von einer bevorstehenden Pfändung (§ 845 ZPO) 
sowie bei der Abgabe von Erklärungen nach § 840 ZPO oder 
von entsprechenden Erklärungen nach anderen gesetzlichen 
Bestimmungen (z. B. § 316 AO, § 45 VwVG NRW) ist zur 
Vertretung des Landes die Dienststelle berufen, die die ge-
schuldete Leistung, insbesondere die Auszahlung des ge-
schuldeten Geldbetrages, anzuordnen hat.

1.4

Rechtsgeschäftliche Vertretung
Rechtsgeschäftlich wird das Land durch die Dienststelle 
vertreten, zu deren Geschäftsbereich die zu regelnde An-
gelegenheit gehört.

1.5
Vertretung bei Strafanträgen

Zur Stellung von Strafanträgen, die für die Verfolgung 
einer gegen das Land als Fiskus gerichteten Straftat er-
forderlich sind (z. B. in den Fällen der §§ 123, 288, 303 
StGB), ist die Dienststelle befugt, die für die Verwaltung 
der fi skalischen Rechte zuständig ist.

1.6
Sonderregelungen

In Zweifelsfällen bestimmt das Finanzministerium, wel-
che Dienststelle zur Vertretung des Landes berufen ist. 
Das Finanzministerium kann die Vertretung im Einzelfall 
abweichend regeln und sie jederzeit selbst übernehmen.

Die Oberfi nanzdirektionen können in Angelegenheiten, 
in denen eine nachgeordnete Dienststelle vertretungsbe-
fugt ist, im Einzelfall oder in Gruppen von Fällen die 
Vertretung selbst übernehmen.

1.7
Bezeichnung des Vertretungsverhältnisses

Das Vertretungsverhältnis ist durch Hinweis auf die je-
weils vertretende Dienststelle und deren Leitung zum 
Ausdruck zu bringen.

Die Bezeichnung lautet:

„Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch … (Be-
zeichnung der vertretenden Dienststelle), diese(s) vertre-
ten durch … (Bezeichnung der Dienststellenleitung)“.

Für Eintragungen im Grundbuch ist der Wortlaut

„Land Nordrhein-Westfalen“

zu verwenden.

2
Verfahren

2.1

Aufgaben nicht vertretungsbefugter Dienststellen
2.1.1
Dienststellen, die in Angelegenheiten ihres Geschäftsbe-
reichs gemäß Nummer 1.1 nicht zur Vertretung befugt 
sind, leiten den Vorgang nach eigener Prüfung der Sach- 
und Rechtslage der vertretungsbefugten Dienststelle so 
rechtzeitig zu, dass Nachteile für das Land (z. B. Rechts-
verlust infolge Fristversäumung oder Verjährung, Zah-
lungsunfähigkeit des Schuldners oder der Schuldnerin 
infolge Verschlechterung seiner oder ihrer Vermögens-
verhältnisse) vermieden werden.

2.1.2
Der Vorgang ist der vertretungsbefugten Dienststelle mit 
einer Stellungnahme zuzuleiten. Die Stellungnahme soll

eine Darstellung des Sachverhalts,
eine Würdigung der Rechtslage,
Mitteilungen zur Vermögenslage des Schuldners oder der 
Schuldnerin, soweit erforderlich und bekannt, sowie
einen Entscheidungsvorschlag

enthalten.

2.1.3
Die vertretungsbefugten Dienststellen können weitere 
Regelungen treffen.
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2.2
Aufgaben vertretungsbefugter Dienststellen

2.2.1
Die vertretungsbefugten Dienststellen entscheiden über 
die Behandlung der jeweiligen Angelegenheit grundsätz-
lich in eigener Verantwortung.

2.2.2
In Angelegenheiten von grundsätzlicher, politischer oder 
erheblicher fi nanzieller Bedeutung ist dem Finanzminis-
terium auf dem Dienstweg zu berichten. Im Rahmen der 
Vertretung nach Nummer 1.1 ist ferner zu berichten, 
wenn ein Verfahren vor den obersten Gerichtshöfen des 
Bundes oder dem Bundesverfassungsgericht anhängig ist 
oder in Betracht kommt.

Die Berichte sind – unbeschadet der Verantwortung für 
die Einhaltung von Terminen und Fristen – so rechtzeitig 
zu erstatten, dass eine Übernahme der Vertretungsbe-
fugnis gemäß Nummer 1.6 oder die Erteilung von Wei-
sungen für die Bearbeitung möglich ist.

2.2.3
Die Oberfi nanzdirektionen und das Landesamt für Be-
soldung und Versorgung können für ihren Geschäftsbe-
reich weitere Regelungen treffen. Die Oberfi nanzdirek-
tionen können insbesondere anordnen, dass näher zu 
bezeichnende Rechtshandlungen nachgeordneter 
Dienststellen ihrer Zustimmung bedürfen. Sie können 
ferner bestimmen, dass ihnen – über die Regelung unter 
Nummer 2.2.2 hinaus – in weiteren Fällen Bericht zu 
erstatten ist.

2.3
Verfahren bei Zustellung an nicht vertretungsbefugte 
Dienststellen

Wird an eine gemäß Nummer 1 zur Vertretung nicht be-
fugte Dienststelle zugestellt, so hat diese das Schrift-
stück unverzüglich der zustellenden oder die Zustellung 
betreibenden Stelle zurückzusenden und hierbei – soweit 
zweifelsfrei feststellbar – die zur Vertretung berufene 
Dienststelle anzugeben.

3
Übergangs- und Schlussbestimmungen

3.1
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tage nach der Veröffentli-
chung im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-West-
falen in Kraft.

Gleichzeitig treten die Bestimmungen über die Vertretung 
des Landes Nordrhein-Westfalen im Geschäftsbereich des 
Finanzministeriums gemäß Runderlass des Finanzministe-
riums vom 6. 2. 2006 (Vertretungsordnung FM NRW) (MBl. 
NRW. S. 146/SMBl. NRW. 20020) außer Kraft.

3.2
Übergangsvorschrift

Gerichtliche Verfahren, die zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Erlasses bereits anhängig sind, werden 
nach den bisherigen Bestimmungen zu Ende geführt.

– MBl. NRW. 2012 S. 452

20317
Vorschriften über Dienstwohnungen für 

Tarifbeschäftigte des Landes Nordrhein-Westfalen
(Dienstwohnungsvorschriften 

für Tarifbeschäftigte – DWVT –)
RdErl. d. Finanzministeriums – B 2731 – 0.1.2 – IV A 2 – 

v. 29.5.2012

1 
Geltungsbereich

Auf Grund der in § 27 TVÜ-Länder geregelten Fortgel-
tung des § 65 BAT und entsprechender Vorschriften gel-
ten für die am 31. Oktober 2006 vorhandenen Dienst-
wohnungsverhältnisse die Dienstwohnungsvorschriften 

des Arbeitgebers in der jeweiligen Fassung weiter. Bei 
Begründung neuer Dienstwohnungsverhältnisse ab 
1. November 2006 müsste die Geltung der beamtenrecht-
lichen Vorschriften im Arbeitsvertrag oder in einer Ne-
benabrede zum Arbeitsvertrag individuell vereinbart 
werden, wenn sie Anwendung fi nden sollen.

In beiden vorgenannten Fällen gelten die Vorschriften 
der Dienstwohnungsverordnung vom  3. Mai 2012 (GV. 
NRW. S. 201) sinngemäß, soweit sich aus den nachste-
henden Vorschriften nichts Abweichendes ergibt.

2 
Dienstwohnungsvergütung

2.1
Als monatlicher Bruttodienstbezug gilt bei Tarifbeschäf-
tigten nach dem TV-L sowie dem TV-L-Forst: 

–  das Tabellenentgelt,

–  die als Besitzstandszulage fortgezahlten kinderbezo-
genen Entgeltbestandteile und

–  die in Monatsbeträgen festgelegten tarifl ichen Zula-
gen mit Ausnahme der Wechselschicht- und Schicht-
zulagen.

Zulagen und Zuschläge, die wegen der äußeren Um-
stände der Arbeitsleistung oder zur Abgeltung eines zu-
sätzlichen Aufwands gezahlt werden (z. B. Schmutz-, 
Gefahren- oder Erschwerniszulagen oder -zuschläge, 
Leistungsentgelte, Entgelte für Überstunden, Mehrar-
beit, Bereitschaftszeit, Bereitschaftsdienst und Rufbe-
reitschaft, Zeitzuschläge) sind nicht zu berücksichti-
gen.

2.2
Bei unter den Pkw-Fahrer-TV-L fallenden Tarifbeschäf-
tigten gilt als monatlicher Bruttodienstbezug das Tabel-
lenentgelt der Entgeltgruppe 4. 

Maßgebende Stufe der Entgeltgruppe 4 ist für übergelei-
tete Beschäftigte bezogen auf eine ununterbrochene Tä-
tigkeit beim selben Arbeitgeber

im ersten bis vierten Jahr   Stufe 3, 
im fünften bis achten Jahr  Stufe 4, 
im neunten  bis zwölften Jahr  Stufe 5
und ab dem dreizehnten Jahr  Stufe 6. 

Für neueingestellte Beschäftigte ist maßgebend

im ersten bis zehnten Jahr  Stufe 2, 
im elften bis fünfzehnten Jahr  Stufe 5 
und ab dem sechzehnten Jahr  Stufe 6.

3
Sammelheizung aus dienstlichen Versorgungsleistungen

§ 10 Absatz 3 der Dienstwohnungsverordnung gilt mit 
der Maßgabe, dass die Tarifbeschäftigten den dort ge-
nannten Stufen wie folgt zugeteilt werden:

Die Entgeltgruppen 10 bis 15  entsprechen der Stufe 3 
(Besoldungsgruppe A 11 bis A 15),

die Entgeltgruppen 5 bis 9 der Stufe 4  (Besoldungsgrup-
pen A 6 bis A 10) und 

die Entgeltgruppen 1 bis 4 der Stufe 5 (Besoldungsgrup-
pen A 1 bis A 5).

4
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Vorschriften treten am 1. Juli 2012 in Kraft.  Zum 
gleichen Zeitpunkt treten die Dienstwohnungsvorschrif-
ten für Angestellte und Arbeiter – RdErl. d. Finanzmi-
nisters vom 9.11.1965 (MBl. NRW. 1966 S. 468) außer 
Kraft.

Diese Vorschriften treten mit Ablauf des 31. Dezember 
2016 außer Kraft.

– MBl. NRW. 2012 S. 453
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203205
Genehmigung von Dienstreisen der Beschäftigten 

von Behörden und Einrichtungen 
im Geschäftsbereich des Ministeriums für Gesund-

heit, Emanzipation, Pfl ege und Alter des Landes 
Nordrhein-Westfalen

RdErl. d. Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, 
Pfl ege und Alter – Az. 1. 0102 -

v. 26. 4. 2012

Auf Grund des § 2 Absatz 1 des Landesreisekostengeset-
zes – LRKG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16. Dezember 1998 (GV. NRW. S. 738 / SGV. NRW. 
20320) und des § 1 Absatz 2 der Auslandskostenerstat-
tungsverordnung – AKEVO – in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13. April 2011 (GV. NRW. S. 238 /  
SGV. NRW. 20320) erteile ich hiermit den Leitungen der 
Behörden und Einrichtungen meines Geschäftsbereichs 
jeweils für ihre Person allgemein die Genehmigung, In-
landsdienstreisen sowie Auslandsdienstreisen im euro-
päischen Bereich durchzuführen. 

Ferner ermächtige ich die Leitungen der Behörden und Ein-
richtungen meines Geschäftsbereichs, jeweils für ihre Be-
diensteten Inlandsdienstreisen und Auslandsdienstreisen im 
europäischen Bereich generell und Dienstreisen in den au-
ßereuropäischen Bereich bis zu sieben Tagen eigenverant-
wortlich zu genehmigen. Längere Dienstreisen in den außer-
europäischen Bereich bedürfen meiner Genehmigung.

Die Regierungspräsidentinnen und Regierungspräsiden-
ten werden ermächtigt, Inlandsdienstreisen und Aus-
landsdienstreisen ihrer Beschäftigten, die meiner Dienst-
aufsicht unterstehen, im obigen Umfang zu genehmigen. 

Von diesen Ermächtigungen darf nur unter Anlegung ei-
nes strengen Maßstabes und unter Beachtung des Spar-
samkeitsgrundsatzes in dem dienstlich unumgänglich 
notwendigen Umfang im Rahmen der zugewiesenen 
Haushaltsmittel Gebrauch gemacht werden.

Der Runderlass tritt am Tag nach seiner Veröffentli-
chung in Kraft. Das Ministerium wird der Landesregie-
rung bis Ende 2017 über die Zweckmäßigkeit dieser Re-
gelung berichten.

– MBl. NRW. 2012 S. 454

21220
Änderung der 

Weiterbildungsordnung
der Ärztekammer Westfalen-Lippe

vom 24. März 2012
Die Kammerversammlung der Ärztekammer Westfalen-
Lippe hat in ihrer Sitzung am 24. März 2012 folgende 
Änderung der Weiterbildungsordnung vom 9. 4. 2005 in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 9. 7. 2011 (MBl. 
NRW. S. 550) beschlossen:

I.
Im Abschnitt C wird in der Zusatz-Weiterbildung Psy-
chotherapie – fachgebunden als letzter Absatz neu ange-
fügt: 

„Übergangsbestimmung:

Kammerangehörige sind berechtigt, stattdessen die Zu-
satz-Weiterbildung Psychotherapie nach den Bestim-
mungen der Weiterbildungsordnung in der Fassung vom 
30. 1. 1993 abzuschließen. Auf das Anerkennungsverfah-
ren fi nden die §§ 12 bis 16 Anwendung.“

II.
Diese Änderung der Weiterbildungsordnung vom 24. 
März 2012 tritt am 1. Tag des Monats nach der Veröf-
fentlichung im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen in Kraft.

Münster, den 26. März 2012

Dr. med. Theodor  W i n d h o r s t
Präsident

Genehmigt.

Düsseldorf, den 23. April 2012

Ministerium für Gesundheit, 
Emanzipation, Pfl ege und Alter 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Az.: 232 – 0810.57 -

Im Auftrag
G o d r y

Die vorstehende Änderung der Weiterbildungsordnung 
der Ärztekammer Westfalen-Lippe vom 24. 3. 2012 wird 
hiermit ausgefertigt und im Ministerialblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen bekannt gemacht.

Münster, den 7. Mai 2012

Dr. med. Theodor  W i n d h o r s t
Präsident

– MBl. NRW. 2012 S. 454

2160
Öffentliche Anerkennung

als Träger der freien Jugendhilfe
Bek. d. Ministeriums für Familie, Kinder, 

Jugend, Kultur und Sport 
 – 313-3.6102.01 –

v. 16. 5. 2012

Die Bek. d. Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport v. 28. 5. 1990 (SMBl. NRW. 2160) wird 
wie folgt geändert:

1.
Der Träger „Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Schre-
berjugend in Nordrhein-Westfalen e.V.“ wird gestrichen. 

2.
Bei dem Träger „Bund der Deutschen Katholischen Jugend 
in Nordrhein-Westfalen“ werden die Wörter „mit folgenden 
in ihm zusammengeschlossenen…“ bis „angehörenden Un-
tergliederungen im Lande Nordrhein-Westfalen“ gestrichen. 

3.
Nach dem Träger „Deutsche Philatelisten-Jugend e.V.“ 
wird der Träger „Deutsche Schreberjugend – Landesver-
band Nordrhein-Westfalen e.V.“, Sitz Essen (am 
12. 9. 1979)“ eingefügt.

4.
Der Träger „Das Diakonische Werk – Innere Mission und 
Hilfswerk – der Lippischen Landeskirche e.V., Sitz Det-
mold (am 18. 4. 1966)“ wird gestrichen.

5.
Nach dem Träger „Diakonisches Werk der Evang. Kir-
che von Westfalen Landesverband der Inneren Mission 
e.V., Sitz Münster“ wird der Träger „Diakonisches Werk 
der Lippischen Landeskirche e.V., Sitz Detmold (am 
18. 4. 1966)“

Diese Anerkennung erstreckt sich auch auf die 

Fürstin-Pauline-Stiftung Detmold

Diakonis Stiftung Diakonissenhaus Detmold

Stiftung Eben-Ezer Lemgo“

eingefügt.

6.
Der Träger „Junge Humanisten NRW“ wird gestrichen.

7.
Der Träger „Freigeistige Jugend Nordrhein-Westfalen, 
Sitz Dortmund (am 12. 9. 1975)“ wird gestrichen.

8.
Nach dem Träger „Junge Gruppe der Gewerkschaft der 
Polizei“ wird der Träger „Junge Humanistinnen und Hu-
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manisten Nordrhein-Westfalen, Sitz Dortmund (am 
12. 9. 1975)“ eingefügt.

9.
Nach dem Träger „Kolping-Bildungswerk, Diözesanver-
band Essen GmbH“ wird der Träger „Kolpingjugend Di-
özesan-Verband Paderborn, Sitz Paderborn (am 13. Feb-
ruar 2012)“ eingefügt.

10.
Der Träger „Landesverband Jugend und Film Nord-
rhein-Westfalen e.V., Sitz Hilden (am 13. 7. 1992)“ wird 
gestrichen.

11. 
Nach dem Träger „Outlaw, Gesellschaft für Kinder- und 
Jugendhilfe gGmbH“ wird der Träger „PAN Pfl ege- und 
Adoptivfamilien NRW e.V., Sitz Essen (am 1. 4. 1985)“ 
eingefügt.

12.
Bei dem Träger „Ring deutscher Pfadfi nder- und Pfad-
fi nderinnenverbände Nordrhein-Westfalen e.V.“ wird 
das Wort „Kempen“ durch das Wort „Neuss“ ersetzt.

13.
Bei dem Träger „Sozialistische Jugend Deutschlands – 
Die Falken – (Landesverband NRW)“ wird die Angabe 
„(Landesverband NRW)“ durch die Angabe „Landesver-
band NRW“ ersetzt und die Wörter „sowie die folgenden 
ihr als Mitglieder angehörenden Bezirks-, Unterbezirks-, 
Kreis- und Ortsverbände: Bezirk Ostwestfalen und 
Lippe, Sitz in Bielefeld…“ bis „Boscheln“ durch die 
Wörter „sowie alle ihr als Mitglieder angehörenden 
Orts-, Stadt-, Kreis-, Unterbezirks- und Bezirksver-
bände“ ersetzt. 

14.
Der Träger „Vereinigung der Pfl ege- und Adoptivfami-
lien im Lande Nordrhein-Westfalen, Sitz Essen (am 
1. 4. 1985)“ wird gelöscht.

– MBl. NRW. 2012 S. 454

26
Grundsätze der Kostenerstattung im Zusammen-
hang mit Abschiebungen ausreisepfl ichtiger aus-

ländischer Staatsangehöriger 
RdErl. d. Ministeriums für Inneres und Kommunales 

– 15-39.22.01-5 –
v. 15. 5. 2012

Der RdErl. „Grundsätze der Kostenerstattung im Zu-
sammenhang mit Abschiebungen ausreisepfl ichtiger aus-
ländischer Staatsangehöriger“ des Innenministeriums 
vom 5. 12. 2008 (MBl. NRW. S. 592), geändert durch 
RdErl. vom 23. 5. 2011 (MBl. NRW. S. 214), wird wie folgt 
geändert:

Nummer 4.3 wird aufgehoben.

Dieser RdErl. tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft.

– MBl. NRW. 2012 S. 455

770
Bestimmung der zuständigen Behörde 

für die Rohrfernleitungsanlage zum Befördern 
von Mineralölen von Wilhelmshaven 

über Gronau-Epe nach Köln-Wesseling 
und Gelsenkirchen 

der Nord-West-Ölleitung GmbH (NWO)
RdErl. d. Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

– IV-8 – 50 31 30.3 –
v. 24. 4. 2012

1
Durch den nicht veröffentlichten Erlass d. Ministeriums 
für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz v. 8. 4. 2005 (n.v.) IV-7-50.31.30.5 war – 
neben Regelungen zu drei anderen Rohrleitungsanlagen 
– für die Zulassung von Änderungen gemäß § 20 des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Lande 
Nordrhein-Westfalen (UVPG NW) vom 29. April 1992 
(GV. NRW. S. 175), für das bestehende Vorhaben „Rohr-
fernleitung NWO (Nord-West-Ölleitung GmbH)“ und für 
den Erlass nachträglicher Aufl agen gemäß § 21 UVPG 
die regierungsbezirksübergreifende Zuständigkeit der 
Bezirksregierung Münster bestimmt worden.

2
Seit dem 30. 12. 2010 ergeben sich für Vorhaben der Num-
mern 19.3 bis 19.9 der Anlage 1 UVPG die Zuständigkeits-
regelungen für Planfeststellung und Plangenehmigung ge-
mäß § 20 UVPG sowie für den Erlass nachträglicher Aufl a-
gen gemäß § 21 UVPG aus §§ 1 und 4 in Verbindung mit 
Anhang II Nummer 7.8.1 der Zuständigkeitsverordnung 
Umweltschutz (ZustVU) (GV. NRW. S. 662), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 21. Dezember 2010 (GV. NRW. 
S. 700). Für Verwaltungsaufgaben nach der Verordnung 
über Rohrfernleitungsanlagen (Rohrfernleitungsverord-
nung) vom 27. September 2002 (BGBl. I. S. 3809) – in der 
jeweils geltenden Fassung – ergibt sich die Zuständigkeit 
für Rohrfernleitungsanlagen gemäß §§ 1 und 4 ZustVU in 
Verbindung mit Anhang II Nummer 7.9.1.

3
Gemäß § 5 ZustVU wird die Bezirksregierung Münster 
bestimmt als zuständige Behörde für den Vollzug der in 
Nummer 7.8.1 des Anhang II zur ZustVU genannten Auf-
gaben für die die örtliche Zuständigkeit der Bezirksregie-
rungen Münster, Düsseldorf und Köln berührende Rohr-
fernleitungsanlage zum Befördern von Mineralölen (als 
bestehendes Vorhaben im Sinne der Nummer 19.3 der An-
lage 1 des UVPG) der Nord-West-Ölleitung GmbH.

Die örtliche Zuständigkeit der Bezirksregierungen für 
Verwaltungsaufgaben gemäß Anhang II Nummer 7.9.1 
ZustVU bleibt hierbei unberührt.

4
Dieser Erlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft.

Der Teil des nicht veröffentlichten Erlasses d. Ministeriums 
für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz v. 8. 4. 2005 (n.v.) IV-7-50.31.30.5, der Rege-
lungen zur Rohrfernleitungsanlage zum Befördern von Mi-
neralölen der NWO GmbH enthält, wird aufgehoben.

– MBl. NRW. 2012 S. 455

7920
Verwaltungsvorschrift zum Landesjagdgesetz 

Nordrhein-Westfalen 
(VV-LJG-NRW)

RdErl. d. Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

– III-6 70-10-00.01 –
v. 30. 5. 2012

Der RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung 
und Landwirtschaft v. 24. 1. 2000 (MBl. NRW. S.196), zu-
letzt geändert durch RdErl. v. 21. 2. 2012 (MBl. NRW. 
S. 156), wird wie folgt geändert:

In Nummer 1 Satz 3 wird nach dem zweiten Spiegel-
strich folgender Spiegelstrich eingefügt:

„- Jägerprüfung Frankreichs seit Mai 1976, soweit zusätz-
lich ein Nachweis einer Landesvereinigung der Jäger oder 
einer ihrer satzungsgemäßen Untergliederungen über 
Schießleistungen erbracht wird, die mindestens den Anfor-
derungen der §§ 6 und 8 DVO LJG-NRW entsprechen,“.

Dieser Runderlass tritt am Tag nach seiner Veröffentli-
chung in Kraft.

– MBl. NRW. 2012 S. 455
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II.

Ministerpräsidentin
Honorarkonsularische Vertretung des Common-

wealth der Bahamas in Frankfurt am Main
Bek. d. Ministerpräsidentin- LPA II 1 – 01.14- 1/12 

v. 25. 4. 2012

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der honorar-
konsularischen Vertretung des Commonwealth der Ba-
hamas in Frankfurt am Main er  nannten Herrn Thomas 
Herzog am 25. April2012 das Exequatur als Honorar-
konsul  erteilt. Der Konsularbezirk  umfasst das gesamte 
Bundesgebiet.

Anschrift und weitere Daten der honorarkonsularischen 
Vertretung:

Friesstr. 3

60388 Frankfurt/Main

Tel.: +49 69 4208 900

Fax: +49 69 4208 9027

Email: office@herzog-hc.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10.00 – 13.00 Uhr 
und 14.00 – 17.00 Uhr

– MBl. NRW. 2012 S. 456

Honorarkonsularische Vertretung 
des Königreichs der Niederlande in Aachen

Bek. d. Ministerpräsidentin – LPA II 1 – 02.63 – 1/11 
v. 3. 5. 2012

Die Bundesregierung hat der zur Leiterin der honorar-
konsularischen Vertretung des Königreichs der Nieder-
lande in Aachen ernannten Frau Prof. Dr. Christiane Va-
eßen am 3. Mai 2012 das Exequatur als Honorarkonsulin 
erteilt. Frau Prof. Dr. Christiane Vaeßen tritt die Nach-
folge von Herrn Honorarkonsul Prof. Dr. Helmut Breuer 
an, der sein Amt niedergelegt hat.

Der Konsularbezirk umfasst die Stadt und den Kreis Aa-
chen sowie die Kreise Düren und Heinsberg im Land 
Nordrhein-Westfalen.

Anschrift und weitere Daten der honorarkonsularischen 
Vertretung:

Theaterstraße 6 – 8

52062 Aachen

Tel.: 0241 – 33253

Fax: 0241 – 4460155

Email: nl-konsulat@aachen.ihk.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.30 – 12.30 Uhr 

– MBl. NRW. 2012 S. 456

Honorarkonsularische Vertretung 
des Königreichs Belgien in Aachen

Bek. d. Ministerpräsidentin – LPA II 1 – 404 – 4/74 
v. 9. 5. 2012

Das Frau Carlita Grass-Talbot am 18. März 1975 erteilte 
Exequatur als Honorarkonsulin des Königreichs Belgien 
in Aachen mit dem Konsularbezirk Stadt und Kreis 
Aachen, Kreise Düren und Heinsberg im Land Nord-
rhein-Westfalen ist mit Ablauf des 29. März 2012 erlo-
schen.

Die honorarkonsularische Vertretung des Königreichs 
Belgien in Aachen ist somit geschlossen.

– MBl. NRW. 2012 S. 456

Berufskonsularische Vertretung 
der Italienischen Republik in Dortmund

Bek. d. Ministerpräsidentin – LPA II 1 – 02.08 – 3/12 
v. 16. 5. 2012

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskon-
sularischen Vertretung der Italienischen Republik in 
Dortmund ernannten Herrn Alfredo Casciello am 
16. 5. 2012 das Exequatur als Konsul erteilt. Der Konsu-
larbezirk umfasst die Regierungsbezirke Münster, Det-
mold und Arnsberg ausgenommen der Landkreise Olpe 
und Siegen-Wittgenstein.

Das der bisherigen Konsulin, Frau Paola Maria Cristina 
Russo, am 11. 4. 2008 erteilte Exequatur ist erloschen.

– MBl. NRW. 2012 S. 456

Honorarkonsularische Vertretung 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

in Düsseldorf
Bek. d. Ministerpräsidentin – LPA II 1 – 03.22 – 1/12 

v. 21. 5. 2012

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der honorar-
konsularischen Vertretung der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft in Düsseldorf ernannten Herrn Hanspeter 
Sauter am 26. April 2012 das Exequatur als Honorar-
konsul erteilt. Der Konsularbezirk umfasst das Land 
Nordrhein-Westfalen.

Anschrift und weitere Daten der honorarkonsularischen 
Vertretung:

Kasernenstraße 40

40213 Düsseldorf

Tel.: 0049 (0) 211 569 40 220

Fax: 0049 (0) 211 569 40 299

E-Mail: duesseldorf@honrep.ch

Öffnungszeiten: 10:00 – 12:00 Uhr

– MBl. NRW. 2012 S. 456

Berufskonsularische Vertretung 
der Islamischen Republik Afghanistan in Bonn
Bek. d. Ministerpräsidentin – LPA II 1 – 01.04 – 1/12 

v. 23. 5. 2012

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskon-
sularischen Vertretung der Islamischen Republik Afgha-
nistan in Bonn ernannten Herrn Azizullah Amin am 23. 
Mai 2012 das Exequatur als Generalkonsul erteilt. Der 
Konsularbezirk umfasst die Länder Nordrhein-Westfa-
len, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Rhein-
land-Pfalz und Saarland. 

– MBl. NRW. 2012 S. 456

Berufskonsularische Vertretung 
der Republik Östlich des Uruguay in Hamburg
Bek. d. Ministerpräsidentin – LPA II 1 – 03.56 – 1/12 

v. 30. 5. 2012

Die Bundesregierung hat der zur Leiterin der berufskon-
sularischen Vertretung der Republik Östlich des Uru-
guay in Hamburg ernannten Frau María Elizabeth Bogo-
sián Álvarez am 30. Mai 2012 das Exequatur als Gene-
ralkonsulin erteilt. Der Konsularbezirk umfasst die Län-
der Hamburg, Baden-Württemberg, Bayern, Branden-
burg, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nie-
dersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
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Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein 
und Thüringen.

Das der bisherigen Generalkonsulin, Frau María José Vi-
gnone Nieto, am 1. Dezember 2008 erteilte Exequatur ist 
erloschen.

– MBl. NRW. 2012 S. 456

III.

Sitzungen der Fachausschüsse 
des Verwaltungsrates der VRR AöR

Bek. d. Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR 
v. 25. 5. 2012

Zur Vorbereitung auf die Sitzung des Verwaltungsrates 
der VRR AöR am 5. Juli 2012 fi nden folgende Sitzungen 
der Fachausschüsse statt:

Ausschuss für Tarif und Marketing
Freitag, 22. Juni 2012, 10.00 Uhr,
im Rathaus der Stadt Essen, Raum 2.20

Ausschuss für Verkehr und Planung
Freitag, 29. Juni 2012, 10.00 Uhr,
DB Netz AG, Hansastraße 15, 47058 Duisburg, 
Raum D. 3.92

Ausschuss für Investitionen und Finanzen
Mittwoch, 4. Juli 2012, 10.00 Uhr,
im Rathaus der Stadt Essen, Raum R. 2.20

Die Tagesordnung für die Sitzung des Verwaltungsrates 
am 5. Juli 2012 wird in Kürze öffentlich bekannt ge-
macht.

Essen, den 25. Mai 2012 

Ulrich  H a l l e r

– MBl. NRW. 2012 S. 457
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